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Protokoll der 28. Sitzung des Pfarrgemeinderates vom 15.10.2024 
 
Beginn: 20:00 Uhr; Ende: 22:10 Uhr 
 
Ort: Karl-Urban-Haus, Herz Jesu Oberflockenbach 
 
Stimmberechtigte Teilnehmende an der Sitzung (13 Teilnehmende):  
Prof. Dr. Ulrich Abshagen, Prof. Dr. Antje Blank, Susi Bayer, Pfarrer Dr. Joachim Dauer, 
Michael Göcke, Franz Götz, Norbert Hinckers, Manuela Hornef, Dr. Michael Penk, Andrija 
Skoko, Dr. Manfred Stein, Dr. Klaus Veeser, Sandra Ziegler 
 
Entschuldigt: Florian-Rochus Kolb, Barbara Meyer, Harald Oswald 
 
Abwesend: Stefan Mußotter, Harald Sochiera, Thomas Gauder 
 
Teilnehmende an der Sitzung als Beratende Mitglieder des PGR:  
GemAssist. Lara Michel, GemRef. Michaela Mikula, Pfarrer Stephan Sailer, PastRef. Wolf-
Dieter Wöffler 
 
Gäste: Martina Becker, Aleksandra Lesniak (Verrechnungsstelle Heidelberg-Weinheim, 
bei TOP 1) 
 
Impuls 

Vor der Sitzung hält Franz Götz in der Herz Jesu-Kirche einen geistlichen Impuls, in dem 
er Geschichten über Engel erzählt und das Lied „There will be a Light“ von Ben Harper 
abspielt. 

 

Begrüßung 

Frau Blank eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmenden und Gäste, darunter die 
neue Gemeindeassistentin Lara Michel, die sich kurz vorstellt. Frau Blank beglückwünscht 
Pfarrer Sailer zur Wahl zum Stellvertretenden Pfarrer und Herrn Wöffler zum Leitenden 
Referenten der Pfarrei neu.  

 

TOP 1 Regularien 

a) Frau Blank stellt die Beschlussfähigkeit fest und nennt die Entschuldigungen. 

b) Die Tagesordnung wird durch zwei auf TOP 2 folgende Punkte, einen Bericht aus dem 
Stiftungsrat und den „Verhaltenskodex Kindertagesstätten“, erweitert und genehmigt. 

c) Gegen das Protokoll der 27. Sitzung wurde innerhalb der vereinbarten Frist kein 
Einspruch erhoben. Somit ist es genehmigt. 

d) Der Protokollant der Sitzung ist Herr Penk. 

 
St. Laurentius  Herz Jesu  St. Marien  St. Jakobus  St. Johannes 

B.  
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TOP 2 Haushaltsentwurf der Kirchengemeinde 2024/2025 

Frau Lesniak stellt den Haushaltsentwurf ausführlich mit einer Präsentation vor (siehe 
Anlage 1) und erklärt, dass das geplante Jahresergebnis 2024/2025 aufgrund der 
Bauinvestitionen mit 473.000 Euro defizitär sei, ohne diese aber ein Überschuss 
vorhanden und der Haushalt dadurch nicht genehmigungspflichtig sei. Alle Investitionen, 
inklusive der Bauvorhaben in Höhe von 1,8 Millionen Euro könnten getätigt werden. Trotz 
kontinuierlich abnehmender Katholikenzahl stiegen jedoch die Schlüsselzuweisungen 
durch eine Neubewertung der Gottesdienste. Als Fazit weist sie darauf hin, dass der hohe 
Gebäudebestand auf Dauer nicht zu halten sei und appelliert, sparsam und wirtschaftlich 
zu handeln.  

Da der Haushalt nach den Sommerferien erst finalisiert wurde und vor der jetzigen 
PGR-Sitzung keine Stiftungsratssitzung stattfinden konnte, schiebt Pfarrer Dauer 
eine kurze Sitzung des Stiftungsrates ein, die in einem separatem (nicht-
öffentlichen) Protokoll beschrieben ist. Der Stiftungsrat empfiehlt den Haushalt 
dem PGR zum Beschluss vorzulegen. 

Der Pfarrgemeinderat beschließt, den Haushaltsplan der Kirchengemeinde für die Jahre 
2024 und 2025 wie folgt festzulegen: 

a) Die geplanten Einnahmen für das Jahr 2024 betragen 5.711.560,00 € und für das 
Jahr 2025 7.083.877,00 €. 

b) Die geplanten Ausgaben belaufen sich im Jahr 2024 auf 5.668.260,00 €  und im 
Jahr 2025 auf 7.599.777,00 €. 

c) Es sind keine außerordentlichen Einnahmen vorgesehen. 
d) Es sind keine außerordentlichen Ausgaben eingeplant. 
e) Für das Jahr 2025 ist eine Auflösung von Rücklagen in Höhe von  614.600,00 € 

vorgesehen. 

Abstimmung: 13 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung 

Der Haushaltsplan und der Jahresabschluss des letzten abgeschlossenen 
Rechnungsjahres werden zur Einsicht für die Steuerpflichtigen zwei Wochen lang, vom 02. 
bis zum 16. Dezember 2024, ausgelegt. 

 

TOP 3 Bericht aus dem Stiftungsrat 

Pfr. Dauer berichtet über wesentliche Punkte der Sitzung des Stiftungsrates am 
19.09.2024: Aktuell bestehen bei den Mesnerstellen in Großsachsen und Hohensachsen 
Vakanzen. Die Situation in Leutershausen ist krankheitsbedingt aktuell angespannt. Mit 
der laufenden Ausschreibung soll eine Mesnerin oder ein Mesner gefunden werden. 

Gleichfalls sollen nachfolgende Personen für die in den kommenden Monaten 
freiwerdenden Stellen in mehreren Pfarrbüros durch Ausschreibungen gesucht werden. 

Er berichtet weiter, dass zum Teil unsere Kindergärten (Leutershausen/ 
Lützelsachsen) in unserer Seelsorgeeinheit nicht vollständig belegt seien. Notiz 
nach Ende der Sitzung: Die Verteilung der Kindergartenplätze erfolgt in der 
Gemeinde Hirschberg über eine zentrale, trägerunabhängige Vergabe durch die 
Gemeinde. 

 

TOP 4 Verhaltenskodex Kindertagesstätten 

Vor der Sitzung wurde der „Verhaltenskodex spezifischer Teil – Kindertagesstätten“ an alle 
Teilnehmenden verteilt. Pfr. Dauer bittet um Kenntnisnahme und um eine Bekanntgabe in 
den Gemeindeteams. 
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TOP 5 Klausurtagung 

Am 09.11.2024 wird eine Klausurtagung des Pfarrgemeinderates im Karl-Urban-Haus in 
Oberflockenbach stattfinden und von Edeltraud Kohlmann-Lier und Martina Heck 
moderiert. Nach dem Ankommen um 9:00 Uhr ist ein Programm von 09:30 bis 16:00 Uhr 
mit einer einstündigen Mittagspause geplant. Um 18:00 Uhr kann der Gottesdienst in Herz 
Jesu Weinheim besucht werden, danach erfolgt ein Ausklang in der Woinemer 
Hausbrauerei. 

Zu behandelnde Themen sind die Wahl des Pfarreirates und Suche von Kandidierenden 
und der Frage nach einer eigenen Kandidatur sowie, falls zeitlich möglich, die Gestaltung 
des Abschieds des Pfarrgemeinderates im nächsten Jahr. 

Um die Verpflegung während der Klausur kümmern sich Frau Bayer und Herr Hinckers. 
Sie werden dabei von Frau Ziegler und Herrn Skoko unterstützt.   

 

TOP 6 Pfarreirat 

Frau Blank informiert mit einer Präsentation (siehe Anlage 2) über den zukünftigen 
Pfarreirat. Sie erläutert seine Zusammensetzung und die noch zu klärenden Fragen, wie 
die Größe des Rates, ob die Wahl paritätisch oder proportional erfolgen soll und wie die 
Stimmbezirke aufgeteilt sein werden. Ein denkbares Modell schlägt 14 - 16 Sitze mit 
proportionaler Aufteilung vor. 

Frau Blank appelliert, die Satzung des Pfarreirates (siehe Anlage 3) als Vorbereitung für 
die Klausurtagung zu lesen.     

 

TOP 7 Gemeindeteams 2026   

a) Während der Sitzung wird ein Auszug dem zukünftigen Pfarreigesetz ausgeteilt, der die 
zukünftigen Gemeindeteams beschreibt (siehe Anlage 4): Nach der Pfarreiratswahl sollen 
die heutigen Gemeindeteams öffentlich zu einer Gemeindeversammlung einladen, die 
jeweils ein Gemeindeteam wählt. Die neuen Gemeindeteams erhalten eine finanzielle 
Ausstattung, da die heutigen Stiftungsausschüsse wahrscheinlich entfallen werden. Eine 
hauptberuflich pastoral mitarbeitende Person wird zukünftig nur noch Ansprechperson sein 
und nicht mehr dem Team zugeordnet. Interessant wäre es, mit anderen Modell-
Seelsorgeeinheiten über die anstehenden Änderungen zu sprechen, zumal erste 
Pfarreiökonomen schon eingesetzt sein sollen. 

Nach einer Diskussion verbleiben allerdings auch noch viele offene Fragen. 

b) Der Unterpunkt über die Information der Gemeindemitglieder wird aus Zeitgründen auf 
die nächste Sitzung verschoben. 

 

TOP 8 Verschiedenes 

a) Barbara Meyer wird vom Pfarrgemeinderat als Vertreterin der Kirchengemeinde bei der 
Ökumenischen Hospizhilfe Weinheim-Neckar-Bergstraße gewählt. 

Abstimmung: 13 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung 
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b) Die Termine der nächsten Sitzungen sind im Jahr 2025: 

 

PGR-Sitzungen: 

20. 02. 
05. 05. 
03. 07. 

 

Vollversammlung der PGR: 

31. 03 
10. 07. 
09. 10. 

 

Dekanatsrat: 

22. 07. 

 

c) Herr Göcke schlägt vor, für alle Sternsinger der Seelsorgeeinheit einen Dankestag 
anzubieten, was der PGR befürwortet.  

 

Die Sitzung endet mit einem gemeinsam gesungenen Lied als Abendsegen.  

 
 
Für das Protokoll 

 
 
 

Dr. Michael Penk     Prof. Dr. Antje Blank 
Protokollant      PGR-Vorsitzende 
 
 
 
 



Haushalt 2024 / 2025

der römisch-katholischen
Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg

Pfarrgemeinderatssitzung am 15.10.2024
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Anlage 1
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Rechnungsergebnis 2023 liegt noch nicht vor
Quelle: Rechnungsergebnis 2017-2022 der rk. Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg, HH-Plan 24+25, S. 5

Das geplante Jahresergebnis 2024/2025 ist aufgrund
Bauinvestitionen defizitär

169 164

-216

0
43

-516

2020 2021 2022 2023* 2024 2025

-473



Der Unterhalt der Kirchen stellt in 2024 + 2025 den größten
Kostenblock dar
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Saldo der Kostenstellen, die Erträge generieren
– in T EUR

*    inklusive SZW für Kindergarten und Schuldendienst
** unter Berücksichtigung des Eigenkapitalanteils neuer Baumaßnahmen des HH 24/25

Jahresfehlbetrag 24/25 = -473 T €

Quelle: HH-Plan 24+25 der rk. KG Weinheim-Hirschberg, S. 5; eigene Berechnungen

Saldo der Kostenstellen**, die Erträge verwenden 
– in T EUR
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Pfarrhäuser/Miete

Kirchenmusik

Liturgie

Pastoral/ Öffentlichkeitsarbeit

Caritas

Insbesondere durch EK-
Kosten für Kirchen: 

Herz-Jesu (OFL),
St. Joh.-Baptist,

St. Jakobus 
sowie St. Marien
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227

287
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Deckungsmittel

Zinserträge

Erbbau/Pacht

Kirchensteuer*



Anstieg der SZW durch geänderten Ansatz für Gebäude –
Kirchen/Kapellen mit mindestens sechs Gottesdienste p.a.,  
bei weiterhin sinkenden Katholikenzahlen

Werte der Haushaltperioden                       

2018/2019 2020/2021 2022/2023 2024/2025

Schlüsselzuweisungen 
pro Jahr - in T EUR

919,8 +940,0 (+20,2) +933,1 (-6,9) + 1.012,1 (+79)

Wert pro Punkt 564 € 576 € (+12 €) 576 € (+0 €) 624 € (+48 €)

Anzahl Punkte 1.631 1.632 (-1 P.) 1.620 (-12 P.) 1.622 (+2 P.)

Anzahl Katholiken 13.460 13.239 (-221) 12.683 (-556) 11.800 (-883)

4
- 36 Punkte durch Rückgang Katholiken; aber + 38 Punkte durch Neuberechnung der Punkte für Gottesdienste; insgesamt 2 Punkte mehr
Quelle: Punktemitteilung 2024/2025 der rk. KG Weinheim-Hirschberg S. 7; eigene Berechnungen

Entwicklung Anzahl der Katholiken und Schlüsselzuweisungen der rk. KG Weinheim-Hirschberg pro Jahr

2023:
11.430 (-370)

Neue SZW-Pkte. ab 2024:
Kapelle im Schwesternhaus LH,
Kapelle in Senioren-Residenz 

Sankta-Barbara sowie 
Seniorenzentrum am Turm 



Ergebnisplanung 2024/2025 der rk. KG Weinheim-Hirschberg nach und vor Bauinvestitionen – in T EUR
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Das Ergebnis vor Bauinvestitionen erbringt einen Überschuss in Höhe von 
insgesamt 142 T EUR  – der Haushalt ist somit nicht genehmigungspflichtig

Quelle: HH-Plan 24+25 der rk. KG Weinheim-Hirschberg, S. 5; eigene Berechnungen

Jahresüberschuss vor 
Bauinvestitionen 24/25

Eigenkapitalkosten 
für BauinvestitionenJahresfehlbetrag 

24/25
+ =

=142
0 T EUR

-473 +615
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Quelle: Rechnungsergebnis 2017 - 2022 der rk. KG Weinheim-Hirschberg, HH-Plan 2024/2025, S. 5
* Rechnungsergebnis 2023 liegt noch nicht vor

Das operative Ergebnis schwankt

238
260

156

0

43

99

2020 2021 2022 2023 * 2024 2025

Wesentliche Gründe für Steigerung/Rückgang des operatives 
Ergebnisses in 24/25:
• Höhere SZW (+79 T€ p.a.)
• Höhere Zinseinnahmen DF (+30 T€ in 24/ +20 T€ in 25)
• Auflösung Altersteilzeit (+83 T€ in 25; Sondereffekt)

• Vorsichtige Planung! 
• Miete für Gemeinderäume St. Laurentius (-28 T€ p.a.)
• Puffer für lfd. Bauunterhalt (-57 T€ p.a.) 
• Höhere BSER (-13 T€ p.a. mehr als im HH 22/23) 
• Steigende Personalkosten KG (-27 T€ p.a.)
• Steigende Energiekosten KG (-23 T€ p.a.)
• Kosten für Steuerberater (-11 T€ p.a.)

Ergebnisplanung 2024/2025 der rk. KG Weinheim-Hirschberg vor Bauinvestitionen 
in T EUR

+142



2024 und 2025 werden ca. 916 T EUR in neue Projekte investiert, 
wofür ca. 381 T EUR Eigenkapital benötigt werden

Pfarrei Neue Projekte (Teil I + II) in 2024/2025 Kosten in 
2024/25 – in 
EUR 

Eigenanteil an 
der Finanzierung 
- in EUR 

EK-Anteil  
pro Pfarrei

Herz-Jesu (Whm) Teil I: Lautsprecheranlage Kirche (9 T€), Küchengeräte Gemeindehaus (6 T€),
Teil II: Heizung Kindergarten (40 T€)

55.000 20.300 37%

St. Laurentius Teil I: Lautsprecheranlage Kirche (21,3 T€; bereits Genehmigt), 
Teil II: Reparatur Aufzug Kindergarten (23,9 T€; bereits Genehmigt)

45.200 11.200 25%

St. Marien Teil II: Instandhaltung Kirche (20 T€), Sanierung Flachdach über 
Ministranten-Raum (19,8 T€; bereits Genehmigt), Instandhaltung 
Gemeindehaus (60 T€), Gemeindehaus: Umstellung Gas auf Elektroherd 
(20 T€), Instandhaltung Pfarrhaus (15 T€),
Architektenwettbewerb Neubau KiTa (131,4 T€)

266.200 114.100   43%

St. Jakobus Teil II: Reparatur Heizung Kirche St. Jakobus (30 T€), Verbesserung 
Raumklima Kirche St. Jakobus (12 T€), Orgel Kirche St. Jakobus (30 T€), 
Einbau Sozialraum KiTa St. Joseph (117 T€), Küche KiTa St. Joseph (70 T€), 
Wickelraum und Kinder-WC KiTa St. Joseph (24,6 T€)

283.600 97.700 34%

St. Joh.-Baptist Teil II: Heizung Kirche Herz-Jesu OFL (170 T€), Umbau 1. OG Pfarrhaus St. 
Johannes (64 T€; bereits Genehmigt), Einrichtung Besprechungszimmer und 
Neugestaltung Engelszimmer im Pfarrhaus (10 T€), Renovierung Mesnerhaus 
(10 T€)

254.000 126.000 46%

KiGe Neu Teil I: Bürogeräte und Falzmaschine (12 T€) 12.000 12.000 100%

Summe Weinheim-
Hirschberg 

916.000 381.300 42%

7
Quelle: HH-Plan 24+25 der rk. KG Weinheim-Hirschberg, S. 8-10 und 14-17



Zusätzlich fallen 849 T EUR an Kosten für „alte“ Projekte
Pfarrei Projekte aus früheren HH-Zeiträumen, welche per 

31.12.23 noch nicht begonnen/abgeschlossen sind
Mittelabfluss in EUR 
ab dem 01.01.2024

Notwendige
Eigenmittel in EUR in 
2024/2025

EK-Anteil pro 
Pfarrei

SE Gebäudekonzept (13 T€) 1.500 400 27%

St. Marien Errichten von Büroräumen im Gemeindehaus (50 T€)
Außengeländer Gemeindehaus (7 T €)
Renovierung Kirche (1.066 T€)

50.000
7.000

48.000
105.000

40.000
7.000

10.500
57.500 55%

St. Joh.-Baptist Außensanierung St. Joh.-Baptist (1.082 T€)
Rissbildung Herz-Jesu (62 T€)
2. Bauabschnitt KiTa St. Martin (2.609 T €)

170.900
39.500

376.700
587.100

18.800
17.700
43.700
80.200 14%

St. Jakobus Innenraum Kirche St. Jakobus (82 T€)
Lautsprecheranlage Kirche Christkönig (24 T€)
Stützmauer Schwesternhaus (28 T€)
Innenrenovierung Pfarrhaus Hohensachsen (30 T€)
Außenrenovierung Pfarrhaus Hohensachsen (23,5 T€)

70.000
7.700

23.100
28.500
19.200

148.500

31.500
3.500

20.800
22.800

9.600
88.200 59%

Herz-Jesu Jugendräume (4 T€) und Eingangsbereich GH (3 T€) 7.000 7.000 100%

Summe Weinheim-
Hirschberg 

849.100 233.300 27%

8Quelle: HH-Plan 24+25 der rk. KG Weinheim-Hirschberg, S. 8-10 und 14-17
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418

486 436

1.837

2.332

0
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Quelle: Rechnungsergebnis 2018-2022 der rk. KG Weinheim-Hirschberg und HH-Plan 24+25, S. 8-10 und 14-17; eigene Berechnungen
* Rechnungsergebnis 2023 liegt noch nicht vor (vorläufiges Ergebnis)

Insgesamt liegen die geplanten Bauinvestitionen 2024/2025 deutlich 
unter dem Bauvolumen 2022/2023

Entwicklung der Kosten für Bauinvestitionen der Kige Weinheim-Hirschberg, 2018-2022 und Plan 24/25 
in T EUR

Die größten Projekte 24/25 in T EUR:
1) Kiga St. Martin: 377
2) Kiga St. Josef: 212
3) Kiga St. Marien: 131
4) Kirche Herz-Jesu OFL: 210
5) Kirche St. Joh. Bpt.: 171
6) Kirche St. Jakobus: 142
7) GH St. Marien: 137

RL 2023 RL 2025 RL-Abbau

St. Johannes Bpt. 0 0 0

Herz Jesu 1.346.737 1.312.937 -33.800 -3%

St. Laurentius 1.158.485 1.133.785 -24.700 -2%

St. Marien 226.745 0 -226.745 -100%

St. Jakobus 688.645 489.745 -198.900 -29%

KG Neu 1.001.554 871.099 -130.455 -13%

Summe 4.422.165 3.807.565 -614.600 -14%

Vorläufig



Zusammenfassung und Fazit der Haushaltsplanung 2024/2025 
der rk. Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg

• Das Ergebnis vor Bauinvestitionen ist positiv und beträgt insgesamt 
plus 142 T EUR. Der Haushalt ist somit nicht genehmigungspflichtig.

• Der Jahresfehlbetrag nach Bauinvestitionen beträgt minus 473 T EUR.

• Geplante Bauinvestitionen betragen ca. 1,8 Mio. EUR.                                                                                                             
Schwerpunkt der Bauprojekte liegt auf KiGa‘s:                                                                                
St. Martin, St. Josef und St. Marien                                                                                         
sowie auf Kirchen:                                                                                                           
Herz-Jesu (OFL), St. Joh.-Bapt., St. Jakobus und St. Marien. 
Der EK-Bedarf beträgt insgesamt ca. 615 T EUR. 

• Alle im HH veranschlagte Investitionen können vorgenommen
werden, da ausreichende flüssige Mittel vorhanden sind.;                                                                     
die Eigenmittel für alle Bauinvestitionen von St. Joh. Baptist                                                               
und ein Teil der Investitionen von St. Marien (ca. 13 T EUR) können                                                          
durch die Kirchengemeinde Neu getragen werden. 

• Schlüsselzuweisungen wachsen aufgrund steigender Punktezahl;
dies ist jedoch nur auf eine Neubemessung der Punkte für die wöchentlichen                                                   
Gottesdienste zurückzuführen.                                                                                                
Anmerkung: Die Katholikenanzahl nimmt kontinuierlich ab

10

Fazit

Hinweis: 
• Begrenzte Rücklagen
• Pfarrei St. Marien hat ihre Rücklage 

komplett aufgebraucht
• Die Pfarrei St. Johannes Baptist 

verfügt über keine Allgemeine 
Rücklage mehr

• Hoher Gebäudebestand kann auf 
Dauer nicht gehalten werden.            

Empfehlung:
• Priorisierung und zeitliche Streckung 

zukünftiger Bauinvestitionen insb. in 
der Pfarreien St. Johannes Baptist 
und St. Marien

• Sparsames und wirtschaftliches 
Handeln um weiterhin die Finanzlage 
der Kirchengemeinde stabil zu halten. 



Vielen Dank 

Für Ihre Aufmerksamkeit ! 
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16.10.2024
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„Auf geht´s“

Pfarreiratswahl 2025

PGR Sitzung 15.101.2024

Pfarreirat
§ 2 Zusammensetzung 

(1) Der Pfarreirat besteht aus 
• 1. dem Pfarrer, 
• 2. unmittelbar gewählten Mitgliedern (Absätze 3 und 4), 
• 3. hinzu gewählten Mitgliedern (Absatz 6), 
• 4. entsandten Mitgliedern (Absatz 7) und 
• 5. beratenden Mitgliedern (Absatz 8). 

1

2

Anlage 2



16.10.2024

2

Pfarreirat
§ 2 Zusammensetzung 

(1) Der Pfarreirat besteht aus 
• 1. dem Pfarrer, 
Stimmrecht

Pfarreirat
§ 2 Zusammensetzung 

(1) Der Pfarreirat besteht aus 
• 1. dem Pfarrer, 
• 2. unmittelbar gewählten Mitgliedern (Absätze 3 und 4), 
• 3. hinzu gewählten Mitgliedern (Absatz 6), 
• 4. entsandten Mitgliedern (Absatz 7) und 
• 5. beratenden Mitgliedern (Absatz 8). 

3

4



16.10.2024
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Pfarreirat
§ 2 Zusammensetzung 

• 2 (3) Die Wahlberechtigten in der Pfarrei wählen gemäß den 
folgenden Grundsätzen unmittelbar in den Pfarreirat: 

• 1. Pro Stimmbezirk wird mindestens ein Mitglied gewählt. 
• 2. Die Zahl der unmittelbar gewählten Mitglieder des Pfarreirates 

beträgt mindestens zwölf. Sie darf 40 nicht übersteigen.

Stimmrecht

Pfarreirat
§ 2 Zusammensetzung 

(1) Der Pfarreirat besteht aus 
• 1. dem Pfarrer, 
• 2. unmittelbar gewählten Mitgliedern (Absätze 3 und 4), 
• 3. hinzu gewählten Mitgliedern (Absatz 6), 

• Maximal 3 (mit Begründung)
Stimmrecht

5

6
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Pfarreirat
§ 2 Zusammensetzung 

(1) Der Pfarreirat besteht aus 
• 1. dem Pfarrer, 
• 2. unmittelbar gewählten Mitgliedern (Absätze 3 und 4), 
• 3. hinzu gewählten Mitgliedern (Absatz 6), 
• 4. entsandten Mitgliedern (Absatz 7) 

• Caritas (=1)
• Fremdsprachige Gemeinden (0, bei uns 

im Gebiet keine ansässig)
Stimmrecht 

Pfarreirat
§ 2 Zusammensetzung 

(1) Der Pfarreirat besteht aus 
• 1. dem Pfarrer, 
• 2. unmittelbar gewählten Mitgliedern (Absätze 3 und 4), 
• 3. hinzu gewählten Mitgliedern (Absatz 6), 
• 4. entsandten Mitgliedern (Absatz 7) und 
• 5. beratenden Mitgliedern (Absatz 8).

• Stellvtr. Pfarrer
• ÖkonomIn
• Ltd. ReferentIn
• 1 VerteterIN Seelsorgeteam

Ohne Stimmrecht, aber Antrags- und Rederecht 

7
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Pfarreirat
§ 2 Zusammensetzung 

(1) Der Pfarreirat besteht aus 
• 1. dem Pfarrer, 
• 2. unmittelbar gewählten Mitgliedern 

(Absätze 3 und 4), 
• 3. hinzu gewählten Mitgliedern (Absatz 

6), 
• 4. entsandten Mitgliedern (Absatz 7) 
• 5. beratenden Mitgliedern (Absatz 8). 

Anzahl
• 1
• ??

• ??

• 1
• 4

• Paritätische oder proportionale Wahl?
• Größe des Rates: Gewählte + Zugewählte + (qua Amtes/beratend)?
• Stimmbezirke?

Zu Klären 

Pfarrer 1 Gewählte ?? Entsendet 1 Hauptamtlcihe 4 Zuwahl bis zu 3

9

10
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Paritätisch - Proportional

Paritätisch
• Jede derzeitige Seelsorgeeinheit macht einen Stimmbezirk aus und 

schickt gleich viele Mitglieder in den Rat: 5 aus Weinheim und 5 aus 
dem Steinachtal

Proportional
• Stimmbezirke werden nach Gläubigenzahlen gestaltet

• Weinheim hätte dann vielleciht 5 Bezirke und das Steinachtal nur einen

Proportional (Katholikenzahl 32.500)

Gerundet ?Angenommen XX 
Sitze

ca Anteil in %Geschätzte 
Katholiken

Katholiken 32500

35 % Sitze von XX35 %11.430Weinheim 
Hirschberg

16 % Sitze von XX16 %5397Hemsbach 
Laudenbach

21 % Sitze von XX21 %6756Ladenburg 
Heddesheim

7 % Sitze von XX7 %2338Steinachtal

21 % Sitze von XX21 %7000Schriesheim 
Dossenheim

11

12
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Paritätisch (Katholikenzahl 32.500)

Angenommen 5 x N SitzeGeschätzte KatholikenKatholiken 32500

N11.430Weinheim Hirschberg

N5397Hemsbach Laudenbach

N6756Ladenburg Heddesheim

N2338Steinachtal

N7000Schriesheim Dossenheim

Bitte lesen….

Kopie folgt mit Protokoll…

13
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Ein Gedankenbeispiel… (proportional/ 14-16 Sitze)
Plus ?Zum 

Beispiel
Angenomme
n 1 Stimme je 

3000 Kathl.

ca
Anteil in 

%

Geschätzte 
Katholiken

Katholiken 32500

?43,834,7 %11.430Weinheim St. Laurentius
Weinheim Herz Jesu (GT zusammen mit St. Laurentius)
Weinheim St Marien
Weinheim St. Jakobs (Hohensachsen, Lützelsachsen und 
Hirschberg-Großsachsen) Hirschberg St. Johannes mit Filialkirche 
Oberflockenbach Herz Jesu (2 Gemeindeteams)

1

1
1

1,816,4 %2.886
1.695
816

Hemsbach
Laudenbach
Sulzbach

?1
1

2,320,5 %3.259
3.497

Ladenburg 
Heddesheim

110,87,1 %2.338Steinachtal (Wilhelmsfeld; Heiligkreuzsteinach, 
Schönau)

1

1
1

2,321,3%3.000
3.500
500

Schriesheim Dossenheim
Altenbach

Grün markiert bedeutet aktuell ein Gemeindeteam vorhanden

15



 

  

Kirchenentwicklung 2030 

Arbeitspaket 1: Pfarrliche Gremien   

 

Satzung der Pfarreiräte, der Gemeindeteams sowie der Kirchort- 
und pfarrlichen Kompetenzteams der Erzdiözese Freiburg 

 

Vorbemerkung: 

Die nachfolgende Satzung wurde in zwei Runden mit den diözesanen Räten und diözesanen 

Gremien beraten und somit weiterentwickelt. Der nun vorliegende Satzungstext wurde von 

Erzbischof Stephan angenommen und damit bestätigt. Die Inhalte sind somit verbindlich. 

Die Satzung wird Teil eines neu zu erstellenden Pfarreigesetzes, zum dem u.a. auch die neue 

Kirchliche Vermögensverwaltungsordnung gehören wird. Im Zuge der Integration der Satzung in 

dieses Gesetz wird es auf der redaktionellen Ebene Veränderungen geben. Nicht nur die 

Nummerierung der Abschnitte und Paragraphen wird sich ändern, einzelne Regelungen werden in 

andere Teile des Pfarreigesetzes überführt. Dies betrifft insbesondere § 3 Abs. 4 sowie § 12. Die 

Formulierung von § 9 Abs. 5 ist vorläufig. Hier gilt es eine Abstimmung auf der Ebene der Deutschen 

Bischofskonferenz abzuwarten und die von dort vorgeschlagene Formulierung zu übernehmen. 

Freiburg, 30. April 2024, Ordinariatsrat Wolfgang Müller 
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Abschnitt 1: Pfarreirat 

Präambel 

Das Zeugnis der Kirche für Jesus Christus und sein Evangelium gründet auf der Sendung jedes 
Einzelnen, der durch Taufe, Firmung und Eucharistie dazu berufen ist. Dieses Zeugnis wird sichtbar 
in der Verkündigung des Glaubens, in der Feier der Gottesdienste, im Dienst für die Menschen, 
sowie in der Bildung von Gemeinschaften. 

Im Pfarreirat kommt zum Ausdruck, dass alle Glieder des Volkes Gottes Verantwortung für diese 

Aufgabe haben. Deshalb fördert der Pfarreirat Initiativen, Gruppen, Personen und Einrichtungen in 

der Pfarrei, die ihrerseits Verantwortung für das Zeugnis von Jesus Christus und seinem Evangelium 

wahrnehmen. 

Unterabschnitt 1: Errichtung, Zusammensetzung und Aufgaben 

§ 1 Errichtung 

(1) In jeder Pfarrei ist ein Pfarreirat zu wählen. Dieser handelt als Organ der Pfarrei und der Kir-

chengemeinde. 
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(2) Der Pfarreirat trägt zusammen mit dem Pfarrer als Pastoralrat, als Vertretung der Katholikinnen 

und Katholiken und als Organ der Vermögensverwaltung, insbesondere als Ortskirchensteuerver-

tretung Verantwortung für den kirchlichen Auftrag in der Pfarrei. Sein Wirken ist sowohl auf das 

Leben der Kirche als auch auf gesellschaftliche Vorgänge und Entwicklungen in der Pfarrei gerichtet. 

§ 2 Zusammensetzung 

(1) Der Pfarreirat besteht aus  

1. dem Pfarrer,  

2. unmittelbar gewählten Mitgliedern (Absätze 3 und 4),  

3. hinzu gewählten Mitgliedern (Absatz 6),  

4. entsandten Mitgliedern (Absatz 7) und 

5. beratenden Mitgliedern (Absatz 8). 

(2) Stimmberechtigtes Mitglieder kraft Amtes ist der Pfarrer. 

(3) Die Wahlberechtigten in der Pfarrei wählen gemäß den folgenden Grundsätzen unmittelbar in 

den Pfarreirat: 

1. Pro Stimmbezirk wird mindestens ein Mitglied gewählt. 

2. Die Zahl der unmittelbar gewählten Mitglieder des Pfarreirates beträgt mindestens zwölf. Sie darf 

40 nicht übersteigen. 

(4) Die Entscheidung über die Zahl der unmittelbar zu wählenden Mitglieder des Pfarreirates sowie 

über deren Zuordnung zu Stimmbezirken (§ 5 Absatz 2) bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln aller 

stimmberechtigten Mitglieder des amtierenden Pfarreirates. 

(5) Kommt ein Beschluss nach Absatz 4 nicht zustande, entscheidet der Ordinarius. Der Pfarreirat 

ist verpflichtet, dem Ordinarius spätestens einen Monat vor dem in § 3 Absatz 1 der Wahlordnung 

für die Pfarreiräte im Erzbistum Freiburg (WOPR) bestimmten Zeitpunkt Mitteilung über das Nicht-

zustandekommen des Beschlusses zu machen. 

(6) Der Pfarreirat kann höchstens drei für die Mitarbeit in besonderem Maß geeignete Personen 

sowie weitere, von örtlichen Gruppierungen und Verbänden vorgeschlagene Personen hinzuwählen. 

Diese müssen die Wählbarkeitsvoraussetzungen nach § 6 erfüllen. Die Zahl der hinzu gewählten 

Mitglieder darf ein Viertel der unmittelbar gewählten Mitglieder nicht übersteigen. Die Gründe der 

Hinzuwahl sind im Protokoll der Sitzung zu benennen. 

(7) Die verbandliche Caritas auf dem Gebiet der Pfarrei entsendet eine Vertreterin/einen Vertreter 

in den Pfarreirat. Die Gemeinden anderer Muttersprache, die ihren Sitz auf dem Gebiet der Pfarrei 

haben, entsenden gemeinsam eine Vertreterin/einen Vertreter. Diesen kommt jeweils ein 

Stimmrecht zu.  

(8) Beratende Mitglieder kraft Amtes ohne eigenes Stimmrecht, jedoch mit Rede- und Antragsrecht 

sind: 

1. der stellvertretende Pfarrer, es sei denn er handelt nach § 2 Abs. 2 

2. die Leitende Referentin/der Leitende Referent 
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3. die Pfarreiökonomin/der Pfarreiökonom 

4. ein Mitglied des Seelsorgeteams der Pfarrei, das von diesem benannt wird.  

§ 3 Aufgaben 

(1)  Der Pfarreirat entwickelt und beschließt im Rahmen einer Gesamtstrategie Ziele für die pasto-

rale Arbeit der Pfarrei auf der Grundlage der Diözesanen Leitlinien und der Diözesanstrategie der 

Erzdiözese. Er berücksichtigt dabei die wahrzunehmenden Grundaufgaben einschließlich der Prä-

vention gegen sexualisierte Gewalt, legt Schwerpunkte fest, initiiert innovative Projekte und ent-

scheidet über Aufgaben und Maßnahmen, die nicht mehr wahrgenommen werden. Er sorgt für deren 

Finanzierung und Umsetzung und evaluiert diese regelmäßig.  

(2) Der Pfarreirat beruft oder bestätigt (§ 25 Abs. 2) die Gemeindeteams und bildet gegebenenfalls 

Kirchort- und Kompetenzteams (§ 29 und § 30). Er unterstützt die Aktivitäten kirchlicher Gruppen, 

Verbände sowie der geistlichen Gemeinschaften unter Wahrung ihrer Eigenständigkeit. Er arbeitet 

mit den hauptberuflichen Mitarbeitenden im pastoralen Dienst zusammen.  

(3)  Der Pfarreirat vertritt die Katholikinnen und Katholiken der Pfarrei in Kirche und in Gesellschaft 

und Öffentlichkeit.  

(3)  Der Pfarreirat wirkt gemäß § 14 an der Besetzung der Stelle des Pfarrers, des Stellvertretenden 

Pfarrers und der Leitenden Referentin/des Leitenden Referenten mit. Im Rahmen der jeweiligen 

pastoralen Schwerpunktsetzung berät der Pfarreirat den Pfarrer und die leitende Referentin/den lei-

tenden Referenten hinsichtlich der in Betracht kommenden Einsatzbereiche der Priester, Diakone 

und pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Pfarreirat ist für die Wahrnehmung dieser Auf-

gabe regelmäßig zu informieren. 

(4) Der Pfarreirat erstellt als Ortskirchensteuervertretung im Benehmen mit dem 

Vermögensverwaltungsrat Richtlinien für die Vermögensverwaltung der Pfarrei, die gewährleisten, 

dass die Pfarrei als Ganzes sowie ihre Einrichtungen und Gruppen ihre Aufgaben wahrnehmen 

können. Er beschließt den Haushaltsplan, stellt die Jahresrechnung fest und nimmt die weiteren ihm 

nach der Kirchlichen Vermögensverwaltungsordnung und Kirchensteuerordnung zugewiesenen 

Aufgaben wahr. Er bestellt den Pfarreiökonomen/die Pfarreiökonomin und beruft das mit der 

Vermögensverwaltung beauftragte Gremium der Pfarrei.1  

Unterabschnitt 2: Wahl des Pfarreirates 

§ 4 Wahl des Pfarreirates 

(1)  Die Mitglieder des Pfarreirates gemäß § 2 Absatz 3 werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 

gleicher und geheimer Wahl gewählt.  

                                                

1 Siehe die Vorbemerkungen. 
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(2)  Das Nähere hinsichtlich des Wahlverfahrens und der Hinzuwahl regelt die Wahlordnung  

– WOPR – für die Pfarreiräte im Erzbistum Freiburg. 

§ 5 Wahlgebiet und Stimmbezirke 

(1)  Wahlgebiet ist das Gebiet der Pfarrei. 

(2)  Das Wahlgebiet ist in der Regel in Stimmbezirke aufgeteilt. 

§ 6 Wahlberechtigung 

(1)  Wahlberechtigt sind die Katholikinnen und Katholiken, die am Wahltag das 16. Lebensjahr voll-

endet und im Wahlgebiet seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz haben. 

(2)  Wahlberechtigt in einem anderen Stimmbezirk der Pfarrei können auf Antrag Katholikinnen und 

Katholiken sein, die regelmäßig am kirchlichen Leben in diesem Stimmbezirk aktiv teilnehmen und 

die übrigen Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen. Das Wahlrecht kann nur in einem Stimmbezirk 

ausgeübt werden. Über den Antrag entscheidet der Wahlvorstand. Das Nähere regelt die Wahlord-

nung.  

(3)  Für die Erlangung der Wahlberechtigung in einem Stimmbezirk einer anderen Pfarrei gilt Absatz 

2 entsprechend. 

(4)  Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Katholikinnen und Katholiken, 

1. die ihren Austritt aus der Kirche nach den Bestimmungen des staatlichen Rechts erklärt haben, 

2. die nach staatlichem und kirchlichem Recht infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzen. 

§ 7 Wählbarkeit 

(1) Wählbar sind die nach § 6 Absatz 1 bis Absatz 3 wahlberechtigten Katholikinnen und Katholiken, 

die das 16. Lebensjahr vollendet haben, ordnungsgemäß zur Wahl vorgeschlagen wurden und ihrer 

Kandidatur zugestimmt haben. 

(2) Nicht wählbar sind Katholikinnen und Katholiken, 

1. die nach § 6 Absatz 4 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, 

2. die infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

nicht besitzen, 

3. die als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Erzbistums im pastoralen und liturgischen Dienst in 

der Kirchengemeinde mit amtlichem Auftrag tätig sind, 

4. die als Kräfte anderer Profession in der Kirchengemeinde mit amtlichem Auftrag tätig sind, 

5. die als leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erzbischöflichen Kurie tätig sind, 

6. die als Kirchenbeamte oder Angestellte der Kirchengemeinde mit einem regelmäßigen 

 wöchentlichen Beschäftigungsumfang von mehr als 40 Prozent einer Vollzeitstelle  arbeiten, 

oder 

7. die als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer kirchlicher Rechtsträger für die 

Kirchengemeinde tätig oder mit Aufgaben der kirchlichen Vermögensverwaltungsaufsicht betraut 
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sind 

Unterabschnitt 3: Amtszeit und Mitgliedschaft 

§ 8 Beginn und Ende der Amtszeit 

(1) Die Amtszeit des Pfarreirates beträgt fünf Jahre; sie beginnt mit dem ersten Zusammentreffen 

des Pfarreirates nach seiner Wahl (konstituierende Sitzung) und endet mit der konstituierenden Sit-

zung eines neugewählten Pfarreirates. 

(2) Die konstituierende Sitzung hat innerhalb von vier Wochen nach Rechtskraft der Wahl stattzu-

finden. Sie wird von der/dem Vorsitzenden des noch amtierenden Pfarreirates einberufen und von 

ihr/ihm bis zur Wahl der oder der/des neuen Vorsitzenden geleitet. 

(3) Die Amtszeit des Pfarreirates endet vorzeitig, wenn die Zahl der unmittelbar gewählten Mitglieder 

aufgrund vorzeitigen Ausscheidens einzelner Mitglieder die Hälfte der ursprünglich Gewählten 

unterschreitet und durch Nachrücken nicht mehr erreicht werden kann. In diesem Fall ordnet der 

Ordinarius eine Neuwahl an oder trifft andere erforderliche und geeignete Maßnahmen. 

§ 9 Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

(1) Aus dem Pfarreirat scheiden die unmittelbar gewählten Mitglieder aus, die im Laufe der Amtszeit 

die Wählbarkeit (§ 7) verlieren. Eine in den Pfarreirat gewählte Person scheidet auch dann aus, 

wenn sich nachträglich ergibt, dass sie zum Zeitpunkt der Wahl nicht wählbar war.  

(2) Hinzugewählte Mitglieder scheiden aus, wenn sie ihre Wählbarkeit nach § 7 verlieren oder der 

Grund für die Hinzuwahl nachträglich entfällt oder sich nachträglich ergibt, dass er zum Zeitpunkt 

der Wahl nicht vorlag. 

(3) Das Amt endet ferner, wenn ein Mitglied auf sein Amt schriftlich verzichtet oder unentschuldigt 

oder ohne triftigen Grund an mindestens drei aufeinanderfolgenden Sitzungen des Pfarreirates trotz 

schriftlicher Mahnung nach dem zweiten Fehlen ferngeblieben ist. Das Amt endet mit dem Tod des 

Mitglieds. 

(4) Der Pfarreirat trifft unverzüglich nach Kenntnis der Voraussetzungen für die Beendigung der 

Mitgliedschaft nach den Absätzen 1 bis 3 die entsprechende Feststellung und teilt dies dem betroffe-

nen Mitglied unverzüglich schriftlich mit. Das Ausscheiden wird wirksam mit Beginn des Tages nach 

der gemäß Satz 1 getroffenen Feststellung. Gegen die Entscheidung kann der Betroffene innerhalb 

einer Woche nach Zugang der Mitteilung schriftlich Einspruch bei der/dem Vorsitzenden des Pfar-

reirates einlegen. Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Falls der Pfarreirat dem Ein-

spruch nicht innerhalb von vier Wochen stattgibt, entscheidet der Ordinarius innerhalb von vier Wo-

chen nach Vorlage über diesen Einspruch. 

(5) Der Ordinarius kann auf Antrag der Mehrheit der Mitglieder des Pfarreirates (siehe § 11 Abs. 3) 

ein Mitglied aus wichtigem Grund, insbesondere wegen grober Pflichtwidrigkeit,  wegen eines mit 

der kirchlichen Glaubens- und Sittenlehre in schwerwiegender Weise unvereinbaren Verhaltens o-

der wegen aktiver Unterstützung einer Gruppierung, Organisation oder Partei, welche menschen-
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verachtende Ziele verfolgt, durch einen schriftlichen Bescheid entlassen und ihm zugleich die Wähl-

barkeit befristet oder auf Dauer entziehen. Das betroffene Mitglied und der Pfarreirat sind zuvor zu 

hören.2 

(6) Der erfolgreiche Einspruch des betroffenen Mitglieds gegen eine nach Absatz 4 Satz 1 ge-

troffene Entscheidung des Pfarreirates sowie der erfolgreiche Rekurs des betroffenen Mitglieds nach 

can. 1732-1739 CIC gegen die nach Absatz 4 Satz 5 sowie Absatz 5 getroffene Entscheidung des 

Ordinarius berührt die Wirksamkeit von zwischenzeitlich durch den Pfarreirat gefassten Beschlüssen 

nicht. 

(7) Scheidet ein unmittelbar gewähltes Mitglied vorzeitig aus, so rückt für die restliche Amtszeit die 

nächste Bewerberin oder der nächste Bewerber entsprechend der Reihenfolge der bei der Wahl 

erhaltenen Stimmenzahl nach. Das Nachrücken wird vom Pfarreirat festgestellt. Abweichend von 

Absatz 1, §§ 7 Absatz 1 und 6 Absatz 1 geht die Mitgliedschaft im Pfarreirat nicht verloren, wenn 

der Hauptwohnsitz in eine Pfarrei des In- oder Auslandes verlegt wird und das Mitglied weiter unein-

geschränkt am Leben der Pfarrei teilnimmt. Der Pfarreirat fasst hierüber einen Beschluss. 

(8) Änderungen in der Zusammensetzung des Pfarreirates und dessen Vorstandes werden von 

letzterem über eine digital bereitgestellte Plattform gemeldet. 

Unterabschnitt 4: Arbeit des Pfarreirates 

§ 10 Vorstand 

(1) Der Pfarreirat bildet aus seiner Mitte einen Vorstand. Diesem gehören an: 

1. der Pfarrer, 

2. der/die Vorsitzende des Pfarreirates und deren/dessen Stellvertretung, 

3. ein unmittelbar gewähltes volljähriges Mitglied des Pfarreirates, 

4. höchstens eine weitere Person aus dem Pfarreirat sowie 

5. als beratendes Mitglied die leitende Referentin/der leitende Referent. 

(2) In der konstituierenden Sitzung kann auf die Wahl des Vorstandes verzichtet werden, wenn dies 

zur Vorbereitung der Wahlen zum Vorstand zweckmäßig erscheint und zu Beginn der Sitzung mit 

der Mehrheit der Mitglieder beschlossen wird. Die Vorstandswahlen haben spätestens einen Monat 

nach der konstituierenden Sitzung stattzufinden. Bis zum Abschluss der Wahlen findet § 8 Absatz 2 

Satz 2 Anwendung. 

(3) Der Vorstand hat die Aufgabe, für eine effektive und zeitnahe Arbeit des Pfarreirates in allen 

Bereichen zu sorgen, die Geschäfte des Pfarreirates nach Maßgabe dieser Satzung und auf Grund-

lage der Rahmengeschäftsordnung – RGO - – zu führen. Der Vorstand trifft keine inhaltlichen Ent-

scheidungen im Rahmen der Aufgaben des Pfarreirates und äußert sich in der Pfarrei oder gegen-

über Dritten unter Beachtung der Beschlüsse des Pfarreirats. 

                                                

2 Siehe die Vorbemerkungen. 
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(4) Der Vorstand wird geleitet durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende beziehungsweise durch des-

sen/deren Stellvertretung. Abweichend von Satz 1 kann der Vorstand von zwei, höchstens drei Per-

sonen geleitet werden, welche schriftlich festgelegte Aufgabenbereiche wahrnehmen. Die Stellver-

tretung erfolgt untereinander. 

(5) Der Pfarreirat wählt aus den unmittelbar gewählten Mitgliedern des Pfarreirates zunächst 

die/den Vorsitzenden, und zwar im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit, in weiteren Wahlgän-

gen mit einfacher Mehrheit. In getrennten weiteren Wahlgängen werden die weiteren Mitglieder des 

Vorstandes mit einfacher Mehrheit gewählt. 

(6) Die Wahl des Vorstandes insgesamt, nicht aber einzelner Vorstandsämter, ist für die Hälfte der 

regulären Amtszeit des Pfarreirates (§ 8 Abs. 1) möglich. Vor der Wahl gemäß Absatz 5 ist der 

Zeitraum festzulegen. 

(7) Eine Wahl als Mitglied des Vorstandes desselben Pfarreirates ist für maximal drei aufeinander 

folgende Amtszeiten des Pfarreirates (§ 8 Abs. 1) möglich. 

§ 11 Arbeitsweise des Pfarreirates 

(1) Der Pfarreirat tritt wenigstens vierteljährlich zusammen. Er wird durch die oder den Vorsitzenden 

des Pfarreirates, im Verhinderungsfall durch die Stellvertretung oder ein anderes Vorstandsmitglied, 

mit einer Frist von zwei Wochen unter Mitteilung der vorgesehenen Tagesordnung einberufen. Zeit 

und Ort der Sitzung sowie die vorgesehene Tagesordnung der Sitzungen sind öffentlich bekannt zu 

machen. In dringenden Fällen kann der Pfarreirat mit einer Frist von drei Tagen ohne öffentliche 

Bekanntmachung der Tagesordnung einberufen werden. In allen Fällen genügt die Textform. 

(2) Die Sitzungen des Pfarreirates sind öffentlich. Nichtöffentlich ist zu verhandeln, wenn es das 

kirchliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner erfordern. 

(3) Der Pfarreirat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 

anwesend sind. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ge-

fasst, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Stimmenthaltungen werden nicht mitge-

zählt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(4) Ist nach Meinung der Mehrheit des Pfarreirates oder des Pfarrers eine gedeihliche Zusammen-

arbeit im Pfarreirat nicht mehr gegeben, kann die Schlichtungsstelle angerufen werden. 

(5) Das Nähere über die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen sowie die Arbeitsweise des 

Pfarreirates und seiner Ausschüsse bestimmt die Rahmengeschäftsordnung – RGO -. 

(6) Die Protokollführung erfolgt durch eine hauptberufliche Verwaltungskraft der Kirchengemeinde. 
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§ 12 Stellung des Pfarrers3  

(1) Der Pfarrer als der vom Erzbischof bestellte Seelsorger trägt eigene, in seinem Amt begründete 

Verantwortung für die: 

- Einheit der Pfarrei sowie für die Einheit mit dem Erzbischof und dadurch mit der Weltkirche, 

- Verkündigung des Evangeliums, 

- Feier der Liturgie und der Sakramente und für die 

- ordnungsgemäße Verwaltung der Pfarrei gemäß can. 532 CIC 

(2) Der Pfarrer muss Beschlüssen widersprechen, wenn er der Ansicht ist, dass sie nicht in 

Übereinstimmung mit der verbindlichen Glaubens- und Sittenlehre stehen oder rechtswidrig sind. Er 

kann widersprechen, wenn er der Auffassung ist, dass sie für die Pfarrei nachteilig sind. Der 

Widerspruch muss unverzüglich, spätestens jedoch binnen einer Woche nach Beschlussfassung 

bzw. wenn der Pfarrer an der Sitzung nicht teilgenommen hat nach Kenntnisnahme des Beschlusses 

im Wortlaut gegenüber der oder dem Vorsitzenden des Rates ausgesprochen werden. Der 

Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. Gleichzeitig ist unter Angabe der Widerspruchsgründe 

eine erneute Sitzung des Rates einzuberufen, in der erneut über die Angelegenheit zu beraten ist; 

diese Sitzung hat spätestens vier Wochen nach der ersten Sitzung stattzufinden. Erfüllt nach Ansicht 

des Pfarrers auch der neue Beschluss die Voraussetzungen nach Satz 1, muss er ihm erneut 

widersprechen und den Ordinarius anrufen. 

§ 13 Ausschüsse 

(1) Der Pfarreirat kann zur Vorbereitung oder Durchführung seiner Beschlüsse beratende Aus-

schüsse einsetzen. Er kann zur verbindlichen Entscheidung im Rahmen bestimmter Aufgaben des 

Pfarreirates beschließende Ausschüsse einrichten.  

(2) Der Pfarreirat kann in die Ausschüsse auch geeignete Personen ohne Stimmrecht berufen, die 

nicht Mitglieder des Pfarreirates sind. 

(3) Der Pfarreirat kann ferner einzelne Personen mit besonderen Aufgaben betrauen. 

(4) Über die Zusammensetzung der Ausschüsse nach Absatz 1 sowie eine etwaige Befristung ihrer 

Tätigkeit entscheidet der Pfarreirat nach freiem Ermessen. Die Ausschussmitglieder müssen mehr-

heitlich unmittelbar gewählte Mitglieder des Pfarreirates sein. Es ist eine Vorsitzende/ein Vorsitzen-

der zu wählen. Eine gemeinsame Wahrnehmung der Leitungsverantwortung ist entsprechend § 10 

Absatz 4 Satz 2 möglich. 

(5) Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich. Für die Öffentlichkeit bestimmte Stellung-

nahmen dürfen nur mit Zustimmung des Vorstandes des Pfarreirates abgegeben werden. 

                                                

3 Siehe die Vorbemerkungen  



S e i t e  | 10 

 

§ 14 Besonderer Ausschuss zur Besetzung der Stelle des Pfarrers, des stellvertreten-

den Pfarrers und der Leitenden Referentin/des Leitenden Referenten 

(1) Die Einrichtung eines besonderen Ausschusses zur Besetzung der Stelle des Pfarrers, des 

Stellvertretenden Pfarrers und der Leitenden Referentin/des Leitenden Referenten, ist verpflichtend; 

seine Einsetzung erfolgt spätestens innerhalb eines Jahres nach der Konstituierung des Pfarreira-

tes, im Bedarfsfall unverzüglich. Der Ausschuss wirkt an der Besetzung der in Satz 1 genannten 

Stellen wie folgt mit:  

1.  bei einer Neubesetzung gibt er nach Gesprächen mit den Interessenten eine Stellungnahme an 

den Ordinarius ab, 

2.  bei einer Entscheidung über eine zweite Amtszeit sorgt er für die Eingaben des Pfarreirates im 

Rahmen des von diesem an den Ordinarius abzugebenden Votums (§ 3 Absatz 3 Satz 1). 

(2) Dem Ausschuss gehören unmittelbar gewählte und hinzugewählte Mitglieder des Pfarreirates, 

insgesamt fünf bis zehn Personen, an. Scheiden Mitglieder aus, hat unverzüglich eine Nachwahl 

stattzufinden.  

(3) Die Mitglieder des Ausschusses sind in besonderer Weise zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht öffentlich. 

§ 15 Ausschluss wegen Befangenheit 

(1) Ein Mitglied des Pfarreirates oder eines Ausschusses darf an der Beratung und Abstimmung 

nicht teilnehmen, wenn der Beschluss das Mitglied selbst, dessen Ehegattin oder Ehegatten, der 

Lebenspartnerin/dem Lebenspartner nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes, einer durch Ver-

wandtschaft oder Schwägerschaft in gerader Linie oder im 2. Grad der Seitenlinie verbundenen Per-

son oder eine von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen 

Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 

(2) Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet der Pfarreirat ohne Mitwirkung des betroffe-

nen Mitglieds. Wer an der Beratung und Entscheidung nicht mitwirken darf, muss die Sitzung ver-

lassen. 

(3) Ein Beschluss ist unwirksam, wenn bei der Beratung und Beschlussfassung die Bestimmungen 

der Absätze 1 und 2 verletzt worden sind oder ein Mitglied des Pfarreirates ohne einen der Gründe 

des Absatzes 1 ausgeschlossen war. Der Beschluss gilt jedoch drei Monate nach der Beschlussfas-

sung als gültig zustande gekommen, wenn er nicht innerhalb dieser Frist von einem Mitglied des 

Pfarreirates oder eine von dem Beschluss betroffenen Person beim Ordinarius schriftlich angefoch-

ten wurde oder der Ordinarius den Beschluss vor Ablauf der Frist beanstandet hat. Der Ordinarius 

entscheidet innerhalb eines Monats nach Zugang der Anfechtungserklärung endgültig. 

§ 16 Ehrenamtliche Tätigkeit 

Die Tätigkeit im Pfarreirat und in seinen Ausschüssen ist für alle gewählten und hinzu gewählten 

Mitglieder ehrenamtlich.  Für Auslagenersatz und Aufwandsentschädigungen gilt das Statut für 

ehrenamtliches Engagement in der Erzdiözese Freiburg (vom 21.09.2023, Amtsblatt Nr. 17/2023) 

sowie die diözesane Handreichung für die Honorierung ehrenamtlichen Engagements. 
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Unterabschnitt 5: Gemeindeversammlungen in der Pfarrei 

§ 17 Gemeinde 

(1) Gemeinde ist eine territorial oder personell abgegrenzte Gemeinschaft von Gläubigen in der 

Pfarrei. 

(2) Der Pfarreirat trifft mit der Mehrheit seiner Mitglieder unter Anhörung der Betroffenen eine Ent-

scheidung über die Festlegung der Gemeinden. Die Entscheidung wird öffentlich bekannt gemacht. 

§ 18 Gemeindeversammlung 

(1) Die Gemeindeversammlung ist die Versammlung einer Gemeinde der Pfarrei.  

(2) Jede Gemeinde soll ihre Gemeindeversammlung als Ort lebendigen Austausches begreifen und 

zur Umsetzung der ihr zugewiesenen Aufgaben nutzen. Die Gemeindeversammlung setzt somit ih-

rem Wesen nach die ständige Bereitschaft zum konstruktiven Miteinander und zum Konsens voraus. 

§ 19 Aufgaben der Gemeindeversammlung 

(1) Die Gemeindeversammlung erörtert Ideen und Fragen des kirchlichen Lebens vor Ort und 

macht Anregungen und Vorschläge. 

(2) Die Gemeindeversammlung entscheidet über das Zustandekommen, den Beginn und die Dauer 

der Gemeindeteams nach § 25 und stellt deren Auflösung fest. 

§ 20 Mitglieder der Gemeindeversammlung 

(1) Mitglied der Gemeindeversammlung ist, wer regelmäßig am kirchlichen Leben in der Gemeinde 

teilnimmt. Bei territorial abgegrenzten Gemeinden ist zudem jede Person Mitglied der Gemeindever-

sammlung, die 

1. römisch-katholisch ist und 

2. ihren Hauptwohnsitz im Gebiet der Gemeinde hat. 

(2) In Streitfällen entscheidet die Leitung der Gemeindeversammlung; die Entscheidung ist unan-

fechtbar. 

§ 21 Einladung und Leitung  

(1) Das Gemeindeteam lädt zu der Gemeindeversammlung ortsüblich vier Wochen vorher ein und 

leitet die Gemeindeversammlung. 

(2) Steht kein Gemeindeteam für die Aufgaben nach Absatz 1 zur Verfügung, wird die Gemeinde-

versammlung vom Pfarrer oder von einer durch ihn beauftragten Person einberufen und geleitet.  

§ 22 Beschlussfassung 

(1) Die Gemeindeversammlung entscheidet durch Beschluss. Es genügt die einfache Mehrheit. 
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(2) Eine Stimmrechtsübertragung findet nicht statt. Stimmberechtigt ist, wer nach § 20 stimmbe-

rechtigt ist und das 16 Lebensjahr vollendet hat. 

(3) Die Beratungen und Abstimmungen sind öffentlich. Wahlen sind auf Antrag geheim. 

Abschnitt 2: Gemeindeteams, Kirchortteams und pfarrliche Kompetenz-
teams 

Unterabschnitt 1: Gemeindeteams 

§ 23 Wesen des Gemeindeteams 

Gemeindeteams sind Ausdruck der Verantwortung der Gemeindemitglieder für das kirchliche Leben 

in den Sozial- und Nahräumen der Pfarrei. Basis ihrer Arbeit sind die pastoralen Grunddienste, in 

denen sich christliche Gemeinde verwirklicht. Sie richten ihre Arbeit an der Gesamtstrategie und 

Vorgaben der Pfarrei aus, mit der ein verbindlicher Rahmen beschrieben wird. 

§ 24 Aufgaben 

(1) Jedes Gemeindeteam trägt Sorge für die Verwirklichung der Grunddienste der Kirche in seinem 

Bereich: Verkündigung des Glaubens, Feier der Gottesdienste, Dienst für die Menschen, sowie Bil-

dung von Gemeinschaften. Das Gemeindeteam gestaltet als Gemeindeleitungsteam die Umsetzung 

der Gesamtstrategie der Pfarrei.  

(2) Das Gemeindeteam richtet die Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Absatz 1 an den Bedarfen der 

Menschen und der eigenen Ressourcen aus. 

§ 25 Bildung des Gemeindeteams 

(1) Eine Gemeindeversammlung entscheidet über die Art der Bildung des Gemeindeteams, entwe-

der im Wege einer Berufung durch den Pfarreirat oder durch Wahl in der Gemeindeversammlung. 

(2) Die Berufung durch den Pfarreirat oder die Wahl in der Gemeindeversammlung und deren Be-

stätigung erfolgt für alle Mitglieder des Gemeindeteams in gleicher Weise. 

(3) Ein Gemeindeteam besteht aus mindestens drei Mitgliedern. 

(4) In begründeten Fällen können ein oder mehrere hauptberufliche pastorale Mitarbeiterinnen/Mit-

arbeiter im Rahmen ihres Dienstauftrags mit Zustimmung ihrer Dienstvorgesetzten in Gemeinde-

teams mitarbeiten. Unabhängig davon sind jedem Gemeindeteam mindestens eine hauptberufliche 

pastorale Mitarbeitende/ein hauptberuflicher pastoraler Mitarbeitender als Ansprechperson zu be-

nennen.  

§ 26 Arbeitsweise des Gemeindeteams 

(1) Das Gemeindeteam entscheidet frei über die Art und Weise seiner Arbeit.  
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(2) Die Mitglieder des Gemeindeteams entscheiden nach freiem Ermessen, welche Person aus 

ihrer Mitte eine oder mehrere folgender Aufgaben übernimmt: 

1. Koordination der Arbeit des Gemeindeteams, 

2. Absprache und Vernetzung mit weiteren Gemeindeteams, Kompetenzteams und Kirchortteams 

der Pfarrei, 

3. Kommunikation mit dem Pfarreirat 

4. Beschaffungen im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben des Gemeindeteams, sofern die Mittel 

nach § 27 eingestellt sind. 

(3) Das Gemeindeteam kann jederzeit Personen zur Mitarbeit hinzuziehen. 

(4) Ein Mitglied kann die von ihm übernommene Funktion nach Absatz 2 jederzeit niederlegen. 

§ 27 Finanzielle Ausstattung 

Der Pfarreirat hat den Gemeindeteams im Rahmen des Haushaltsplans zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. 

§ 28 Ende der Arbeit des Gemeindeteams und der Mitgliedschaft 

(1) Gemeindeteams werden entsprechend § 25 Abs. 1 auf Zeit beauftragt. Sie bleiben längstens 

bis sechs Monate nach der konstituierenden Sitzung des neuen Pfarreirates bestehen. 

(2) Einzelne Mitglieder können jederzeit durch schriftliche Mitteilung gegenüber dem Gemeinde-

team ihr Ausscheiden erklären. Das Ausscheiden ist in geeigneter Form bekannt zu machen. 

Unterabschnitt 2: Kirchortteams und pfarrliche Kompetenzteams 

§ 29 Kirchortteams   

(1) Der Pfarrer und der Pfarreirat können gemeinsam für spezifische Aufgaben, die sich an einzelnen 

Orten zeigen oder mit diesen verbunden sind, Teams aus Ehrenamtlichen und/oder Hauptberufli-

chen einrichten und diese mit der Erfüllung der Aufgaben beauftragen.   

(2) Für Arbeitsweise und finanzielle Ausstattung gelten die §§ 26 und 27.  

§ 30 Kompetenzteams 

(1) Der Pfarrer und der Pfarreirat können gemeinsam für spezifische Aufgaben im Bereich von Pas-

toral, Bildung oder Caritas, die die ganze Pfarrei betreffen, Teams aus Hauptberuflichen und/oder 

Ehrenamtlichen einrichten und diese mit der Erfüllung der Aufgaben beauftragen.   

(2) Für Arbeitsweise und finanzielle Ausstattung gelten die §§ 26 und 27. 

 



Aufgaben

Jedes Gemeindeteam trägt Sorge für die Verwirklichung der Grunddienste der Kirche 
in seinem Bereich: Verkündigung des Glaubens, Feier der Gottesdienste, Dienst für 
die Menschen und Bildung von Gemeinschaften. Das Gemeindeteam gestaltet – neu 
– als sogenanntes Gemeindeleitungsteam die Umsetzung der Gesamtstrategie der 
Pfarrei. Das Gemeindeteam richtet die Erfüllung seiner Aufgaben an den Bedarfen der 
Menschen und der eigenen Ressourcen aus.

Bildung

Eine Gemeindeversammlung entscheidet über die Art der Bildung des Gemeindeteams: 
Durch Berufung via Pfarreirat oder durch Wahl in der Gemeindeversammlung. Die 
Berufung durch den Pfarreirat oder die Wahl in der Gemeindeversammlung und deren 
Bestätigung erfolgt für alle Mitglieder des Gemeindeteams in gleicher Weise.

Ein Gemeindeteam besteht aus – neu – mindestens drei Mitgliedern.

In begründeten Fällen können ein oder mehrere hauptberufliche pastorale 
Mitarbeitende im Rahmen ihres Dienstauftrags mit Zustimmung ihrer 
Dienstvorgesetzten in Gemeindeteams mitarbeiten. Unabhängig davon sind jedem 
Gemeindeteam – neu – mindestens ein/e hauptberuflich/e pastorale/r Mitarbeiter/in 
als Ansprechperson zu benennen. 

Arbeitsweise

Das Gemeindeteam entscheidet frei über Art und Weise seiner Arbeit. Die Mitglieder 
entscheiden, welche Person eine oder mehrere folgender Aufgaben übernimmt:
•	 Koordination der Arbeit des Gemeindeteams
•	 Absprache und Vernetzung mit weiteren Gemeindeteams, Kompetenzteams und   
          Kirchortteams der Pfarrei
•	 Kommunikation mit dem Pfarreirat
•	 Beschaffungen im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben des Gemeindeteams, 
          sofern die Mittel eingestellt sind.
Das Gemeindeteam kann jederzeit Personen zur Mitarbeit hinzuziehen. Ein Mitglied 
kann die von ihm übernommene Funktion jederzeit niederlegen.

Finanzielle Ausstattung

Der Pfarreirat stellt den Gemeindeteams im Rahmen des Haushaltsplans zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung. 

Ende der Arbeit/der Mitgliedschaft

Gemeindeteams bleiben längstens bis sechs Monate nach der konstituierenden 
Sitzung des neuen Pfarreirates bestehen. Einzelne Mitglieder können jederzeit durch 
schriftliche Mitteilung gegenüber dem Gemeindeteam ihr Ausscheiden erklären.       
Das Ausscheiden ist in geeigneter Form bekannt zu machen.                           (... Seite 2)

 Kurz erklärt:     
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Aufgaben

Die Gemeindeversammlung erörtert Ideen und Fragen des kirchlichen Lebens vor Ort, 
macht Anregungen und Vorschläge. Sie entscheidet über das Zustandekommen, den 
Beginn und die Dauer der Gemeindeteams und stellt deren Auflösung fest. 

Mitglieder

Personen, die regelmäßig am kirchlichen Leben der Gemeinde teilnehmen. Bei 
territorial abgegrenzten Gemeinden ist zudem jede Person Mitglied, die römisch-
katholisch ist und ihren Hauptwohnsitz im Gebiet der Gemeinde hat.

In Streitfällen entscheidet die Leitung der Gemeindeversammlung.

Einladung und Leitung

Das Gemeindeteam lädt zur Gemeindeversammlung ortsüblich vier Wochen vorher ein 
und leitet die Gemeindeversammlung. Steht kein Gemeindeteam für diese Aufgaben 
zur Verfügung, wird die Gemeindeversammlung vom Pfarrer oder von einer durch ihn 
beauftragten Person einberufen und geleitet. 

Beschlussfassung

Die Gemeindeversammlung entscheidet durch Beschluss. Es genügt die einfache 
Mehrheit. Eine Stimmrechtsübertragung findet nicht statt. Stimmberechtigt ist, wer 
stimmberechtigt ist und – dies ist eine Neuerung – das 16. Lebensjahr vollendet hat.

Die Beratungen und Abstimmungen sind öffentlich. Wahlen sind auf Antrag geheim.

* Die Satzung wird Teil eines neuen Pfarreigesetzes sein.

kirchenentwicklung2030.de
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